
Majorität

Autor(en): Keller, G.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Die Berner Woche in Wort und Bild : ein Blatt für heimatliche Art
und Kunst

Band (Jahr): 14 (1924)

Heft 50

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-647071

PDF erstellt am: 19.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-647071


702 DIE BERNER WOCHE

Sud>e fdjilbert. Diarum ift es nötiig, baff bie 3luffid)ts=
bebörbett äfjxe Sflidjt tun.

©s eriftieren gefetstidje Sorfdjrtften bes Staates, roeldje
bie im Slnftaltsfpftem liegenben gebier milbern möchten.
3bre ftridte 3Iusfübrung muff oerlangt roerben.

3n bet regierungsrätlidjen Serorbnung betreffenb bie

Jiaatlidjen ©r3iebungsanftalten bes Rantons Sern oom 26.
December 1900 roirb unter anberm oorgefdjrteben:

§ 8. ©infübmng bes gamilienfpftems Ü2—15 Rin-
ber btlben eine gamilie unter ber Reitung eines Rebrers
ober einet Reiterin). 3n ben meiften 31nftatten burcbgefiibrt.

§ 13. Heber bie Strafmittel ift in jeber 31nftalt burcb
bie 3Iuffidjtsfommiffion ein befonberes, ber ©enebmigung
ber 3lrmenbireftion unterliegenbes Seglement 3U erlaffen.
3n jeber 3Inftalt finb 3ubem Rontrollen 3U führen, in roeldje
jebe förperlicbe Strafe unb 3foIierung ein3utragen finb.
Diefe Rontrollen follen an ben Sibungen ber 3Iuffid)ts-
fommiffion aufliegen unb überbies jebem 3lnftaltsbefudjer
in amtlidjer Stellung auf Setlangen oorgefegt toerben.

§ 21. Sei ber Arbeit auf bem gelb unb in ber Saus--
baltung ift ftets im 3Iuge 3U behalten, baff biefelbe in
erfter fiinie bem ©r 3 i e b ung 53 toe de 3U btenen haben
ufro. ufto. -

2Bir mochten noch bie folgenben S0ftulate ben 3m
ftänbigeu Sebärben 3um Stubium unterbreiten:

1. gür alle 31nftalten Seisie bun g eines r 31 es
mit Sib unb Stimme in ber Direftion, ber bie bt)gfe=

nifdjen Serbältniffe übenoacbt unb nicht bloff in Rtanf-
beitsfällen gerufen roirb.

2. ©infübrung ber San ba r b e i t in ber SBerfftatt.
3111e Arbeit in ber SBerfftatt, im Selb, Saus unb ©arten
bat nicht ben 3roed ber ©rbaltung bes 3öglings aus bem

ïltbeitsoerbienft. Reine lleberbürbung ber ïinDlidjen 3lr=

beitsfräfte.
3. Die 3Irbeiten bürfen ben S dj u I u n t er r i cht nicht

f d) ä b i g e n.
4. SSenn möglich Trennung bes 31 m te s als

31 n fiait s cor ft eher unb als Oelonom.
Der Sausoater bat fid) in erfter Rinie mit ber ©rjie=

bung ber Rinbet 3U befcbäftigen. ©r ntuff auch 3eit haben,
bie neuere einfdjlägige gacbliteratur 3U ftubieren unb anbere
31nftalten 3U befugen. Der Oefonom ift bem Sorfteber
unterîtellt.

5. 3Bd es fidj irgenbroie tun läfet, follen
bie 3lnftalts!inber bie öffentlichen
S d) u I e n befucben.

6. Den Silfslebrern follen ei-
gene ÏBobnungen angeroiefen tuer-
ben, bamit fie eine eigene gamilie grünben
tonnen unb fo fefebafter roerben.

7. Sd)affung ber ÏR ö g l i d) t e i t eines

früheren 3lustrittes aus ber 31 n -
ft a It.

3ii manchen 3lnftalten ift biefes ober
jenes Soitulat burcbgefiibrt, roie 3. S. 3Berf-
ftattarbeiten.

llnfere Rritiî hat feinen aitbern 3toed,
aïs bie Sefeitigung geroiïfer 3lusroüdjfe im
3luftaltsleben unb -betrieb. E. M.
8HS= !«

©as neue ^Binbhraftfc^tff.
Die 3lusmi|uitg ber SBiirbïrsift als Siofor

für Sdjiffe burch gkfftters Segelrotor.
©ine fenfatiionelle ©rfinbung! Das gleit-

nerfdje Sotorfcbiff tourbe burd) eine Srobe»
fahrt bes Schiffes am 7. Sooember in Riel

ber Oeffentlidjfeit übergeben, ©s ift bies bas oon Setrn
Direftor glettner ber glettner S<biffsruber-©efeIIfcbaft er-
funbene Sotorfdjtff. Die Seroegung erfolgt an Stelle ber
Segel burdj Segelrotore (rotierenbe Dürme). 3lm Sorber-
unb 3ldjterbed bes Schiffes fteben 3roei 12 Steter hohe
unb 3 Steter bide Stetalfroal3entürme, bie burdj einen Sio-
tor oort beifptelsroeife 20 P S bet einem 600 Donnen-Sdjiff
in Drehung gebradjt roerben. Der Sfinbftrom übt nun auf
bie Stantelflädje biefer rotierenben 2Bal3e bas Siarimum
ber Stoffroirfung aus, fo baff mit ben 20 P S fünftlidj er-
3eugter Rraft eine SBinbfraft oon 3itfa 1000 P S genübt
roerben ïatrn. Die 3Bmbausnübung ift fo eine 15mat gröbere
als bei ber geroöbnlidjen Dafelage. Diefe neuartige Segel-
mafdjtne fann oon einem einigen Staun eleftrifcb betrieben
roerben unb nübt bie 3Bmbfraft audj für bie ©roff-Seefabrt
aus, rooburd) eine Setriebserfparnis oon 30 bis 80 0.
5}. ergielt roerben fann. Die Segelbebienung bei einem
gleich groben Segelfchiff madjt etroa 100 ÜJlann Sefat-
3ung nötig. Dabei befibt bas Sîotorfchiff bie Segelfäbig-
feit einer Sacht, b. I). es fann bis 3toieieinhalb Strid) an
ben SBtnb geben. Semerfensroert ift roeiter feine äBenbig-
feit. 3nbem man bie betben Dürmle gegenläufig rotieren
labt, ift man imftanbe, bas Sotorboot roie einen 3to«i=
fdjrauben-Dampfer auf ber Stelle 3U brehen. Diefe ©r-
finbung bebeutet, ein epochemadjenber gortfdjritt in ber 31 us-
nübung ber SBinbfraft für bie Sdjttffahrt, ber für ben
grad)tenoerleb* auf See gau3 erhebltdjie Serbilligungen er-
roarten labt.=- --—w

9Jîûjoritât.
Der fDfebrheit ift nidjt aussuroetdjien,
SOlit gelben — roie mit Sdjtoubenftreicben

Sladjt fie uns ihre SUfadjit befannt
3Iuf 333eg unb Steg im ganjen Raub;
,So gebt bent. Rinb ben rechten Samen,
Rafft ©br' unb Sdjulb ihm unb fagt 3Itnen!

Hub läuft es bann auf fdjlidjten Sohlen,
So roirb es .fcbon ber Deufel holen!

3ft 3U ©nbe nun bas Ranitegieficit,
Raffet eudj bas Drinfen nicht oerbriefeen;

Sraudjt bie Rannen! 3ft erft ÎBein barin,
3Rttb 3um alten auch bas neue 3cnn!

©. Relier.
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Buche schildert. Darum ist es nötig, daß die Aufsichts-
behörden ihre Pflicht tun.

Es existieren gesetzliche Vorschriften des Staates, welche
die im Anstaltssystem liegenden Fehler mildern möchten.
Ihre strickte Ausführung muß verlangt werden.

In der regierungsrätlichen Verordnung betreffend die

staatlichen Erziehungsanstalten des Kantons Bern vom 26.
Dezember 1900 wird unter anderm vorgeschrieben:

Z 8. Einführung des Familiensystems (12—15 Kin-
der bilden eine Familie unter der Leitung eines Lehrers
oder einer Lehrerin). In den meisten Anstalten durchgeführt.

§ 13. Ueber die Strafmittel ist in jeder Anstalt durch
die Aufsichtskommission ein besonderes, der Genehmigung
der Armendirektion unterliegendes Reglement zu erlassen.

In jeder Anstalt sind zudem Kontrollen zu führen, in welche
jede körperliche Strafe und Isolierung einzutragen sind.
Diese Kontrollen sollen an den Sitzungen der Aufsichts-
kommission aufliegen und überdies jedem Anstaltsbesucher
in amtlicher Stellung auf Verlangen vorgelegt werden.

s 21. Bei der Arbeit auf dem Feld und in der Haus-
Haltung ist stets im Auge zu behalten, daß dieselbe in
erster Linie dem Erziehungszwecke zu dienen haben
usw. usw.

Wir möchten noch die folgenden Postulate den zu-
ständigen Behörden zum Studium unterbreiten:

1. Für alle Anstalten Beiziehung eines Arztes
mit Sitz und 'Stimme in der Direktion, der die hygiie-
nischen Verhältnisse überwacht und nicht bloß in Krank-
heitsfällen gerufen wird.

2. Einführung der Handarbeit in der Werkstatt.
Alle Arbeit in der Werkstatt, im Feld, Haus und Garten
hat nicht den Zweck der Erhaltung des Zöglings aus dem

Arbeitsverdienst. Keine Ueberbürdung der kindlichen Ar-
beitskräfte.

3. Die Arbeiten dürfen den Schulunterricht nicht
schädigen.

4. Wenn möglich Trennung des Amtes als
A n stal t s v o r st e h er und als Oekonom.

Der Hausvater hat sich in erster Linie mit der Erzie-
hung der Kinder zu beschäftigen. Er muß auch Zeit haben,
die neuere einschlägige Fachliteratur zu studieren und andere
Anstalten zu besuchen. Der Oekonom ist dem Vorsteher
unterstellt.

5. Wo es sich irgendwie tun läßt, sollen
die Anstaltskinder die öffentlichen
Schulen besuchen.

6. Den Hilfslehrern sollen ei-
gene Wohnungen angewiesen wer-
den, damit sie eine eigene Familie gründen
können und so seßhafter werden.

7. Schaffung der Möglichkeit eines

früheren Austrittes aus der An-
st a lt.

In manchen Anstalten ist dieses oder
jenes Postulat durchgeführt, wie z. B. Werk-
stattarbeiten.

Unsere Kritik hat keinen andern Zweck,
als die Beseitigung gewisser Auswüchse im
Anstaltsleben und -betrieb. b. äk.

M»»

Das neue Windkraftschiff.
Die Ausnutzung der Windkraft als Motor

für Schiffe durch Flettners Segelrotor.
Eine sensationelle Erfindung! Das Flett-

nersche Rotorschiff wurde durch eine Probe-
fahrt des Schiffes am 7. November in Kiel

der Öffentlichkeit übergeben. Es ist dies das von Herrn
Direktor Flettner der Flettner Schiffsruder-Gesellschaft er-
fundene Rotorschiff. Die Bewegung erfolgt an Stelle der
Segel durch Segelrotore (rotierende Türme). Am Vorder-
und Achterdeck des Schiffes stehen zwei 12 Meter hohe
und 3 Meter dicke Metallwalzentürme, die durch einen Mo-
tor von beispielsweise 20 8 bei einem 600 Tonnen-Schiff
in Drehung gebracht werden. Der Windstrom übt nun auf
die Mantelfläche dieser rotierenden Walze das Maximum
der Stoßwirkung aus, so daß mit den 20 PL künstlich er-
zeugter Kraft eine Windkraft von zirka 1000 ?8 genützt
werden kann. Die Windausnützung ist so eine 15mal größere
als bei der gewöhnlichen Takelage. Diese neuartige Segel-
Maschine kann von einem einzigen Mann elektrisch betrieben
werden und nützt die Windkraft auch für die Groß-Seefahrt
aus, wodurch eine Betriebsersparnis von 30 bis 30 v.
H. erzielt werden kann. Die Segelbedienung bei einem
gleich großen Segelschiff macht etwa 100 Mann Besät-
zung nötig. Dabei besitzt das Rotorschiff die Segelfähig-
keit einer Pacht, d. h. es kann bis zweieinhalb Strich an
den Wind gehen. Bemerkenswert ist weiter seine Wendig-
keit. Indem man die beiden Türmle gegenläufig rotieren
läßt, ist man imstande, das Rotorboot wie einen Zwei-
schrauben-Dampfer auf der Stelle zu drehen. Diese Er-
findung bedeutet ein epochemachender Fortschritt in der Aus-
nützung der Windkraft für die Schiffahrt, der für den
Frachtenverkehr auf See ganz erhebliche Verbilligungen er-
warten läßt.

> -—-»»»

Majorität.
Der Mehrheit ist nicht auszuweichen,

Mit Helden — wie mit Schwabenstreichen

Macht sie uns ihre Macht bekannt

Auf Weg und Steg im ganzen Land,-
So gebt dem Kind den rechten Namen,
Laßt Ehr' und Schuld ihm und sagt Amen!
Und läuft es dann auf schlichten Sohlen,
So wird es schon der Teufel holen!

Ist zu Ende nun das Kannegießen,
Lasset euch das Trinken nicht verdrießen;
Braucht die Kannen! Ist erst Wein darin,
Wird zum alten auch das neue Zinn!

E. Keller.
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